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Titel und Untertitel des Sammelbandes so-
wie die Einleitung der beiden Herausgeber
formulieren ein anspruchsvolles Programm.
Denn hier sollen ausdrücklich nicht nur
Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte ge-
boten, sondern im Anschluss an aktuelle For-
schungsrichtungen auch zeitgenössische Le-
gitimationsstrategien in Genealogie, Chronis-
tik und Memoria sowie Symbole und Rituale
untersucht werden. Der Untersuchungsraum
erstreckt sich über das Gebiet zwischen Harz,
Thüringer Wald, Erzgebirge und Elbe – je-
ne Region, die seit dem Spätmittelalter unter
Vorherrschaft der Wettiner stand. Die zwölf
recht unterschiedlich lang ausgefallenen Auf-
sätze des Bandes beschäftigen sich sowohl mit
der führenden Fürstendynastie der Wettiner,
als auch mit dem übrigen Hochadel. Damit
sind neben den gefürsteten Grafen von An-
halt und Henneberg weitere zwölf Grafen-
und Herren-Dynastien angesprochen (Stand
der Reichsmatrikel von 1521), die sich wieder-
um in eine noch wesentlich größere Zahl von
Linien und Herrschaftsschwerpunkten auffä-
cherten. Schließlich werden mit dem Erzstift
Magdeburg auch die Bistümer des mitteldeut-
schen Raumes in die Betrachtung einbezogen.

Eine übergreifende konzeptionelle Bedeu-
tung hat der eigenartigerweise an drittletzter
Stelle eingeordnete Beitrag von Dieter Stiever-
mann, in dem dieser die Stellung der Wet-
tiner gegenüber den Grafen und Herren im
mitteldeutschen Raum begrifflich als Hege-
monie ausdeutet, während für die minder-
mächtigen Dynasten bis ins 16. Jahrhundert
„komplexe Zwitter- bzw. Doppelstellungen“
bezeichnend waren: Einmal erschienen sie im
Gefolge der Wettiner, das andere Mal wurden
sie persönlich zu Reichstagen geladen und zu
Reichshilfen veranlagt. Schließlich wurde, so
Stievermann, die „archaisch-traditionelle“ he-
gemoniale Stellung der Wettiner im Rahmen

der Kreisverfassung gefestigt und „rational
institutionalisiert“.

Von einer hegemonialen Vorherrschaft der
Wettiner geht auch Ernst Schubert in seinem
aspekt- und materialreichen Beitrag zu den
sogenannten Harzgrafen aus. Das Gemein-
schaftsbewusstsein dieser Gruppe von Dy-
nasten gründete zunächst wesentlich auf Ver-
wandtschaft, hatte aber um 1500 viel an kon-
fliktvermeidender Kraft eingebüßt, wie Schu-
bert feststellt. Seit den 1470er Jahren verstärk-
te sich zudem der wettinische Druck, der
über hergebrachte Vasallitätsverhältnisse und
die lokale Einbindung in einen regionalen
Landfriedensraum hinausging, so zum Bei-
spiel mit der fürstlichen Durchsetzung des
Bergregals und dem Anspruch auf dauern-
de eigene Truppenhaltung in den Grafschaf-
ten. Dennoch erreichten die Harzgrafen un-
ter wettinischer Hegemonie schließlich doch
noch ein relatives Maximum an Bewegungs-
freiheit, weshalb der Raum vor dem Harz
Schubert zufolge als Brückenlandschaft be-
zeichnet werden kann. Schubert weist zu
Recht auf die neuen Chancen und Spielräume
hin, die die Umwandlung des Reiches in ei-
ne Leistungsgemeinschaft um 1500 den Gra-
fen und Herren bot. Neben den Beziehungen
der Harzgrafen untereinander untersucht er
weiterhin ihr Verhältnis zur Kirche (insbeson-
dere die Versorgung der Familienmitglieder),
Formen der höfischen Repräsentation, wirt-
schaftliche Aktivitäten (Bergwerke, Schulden-
verwaltung) sowie – nur allererste – Ansätze
zu einer Institutionalisierung und Entperso-
nalisierung adliger Herrschaft.

Ein ähnlich umfassendes Programm prä-
sentieren Werner Freitag (Askanier in An-
halt), Johannes Mötsch (Henneberger) und
auch Jochen Vötsch (Mansfelder). Überan-
strengung und Auszehrung der Substanz zei-
gen sich bei den Mansfeldern und auch
bei den gefürsteten Hennebergern, die ih-
rem vorgetragenen Anspruch auf Fürsten-
gleichheit real kaum zu genügen vermoch-
ten. Besonders Freitag hebt mentale und ideo-
logische Dimensionen, das heißt die Stra-
tegien und Bewusstseinsformen familiären
Zusammenhalts in Teilungen, Tauschverträ-
gen und Leibgedingen, in Selbstzeugnissen,
Grablege und Memoria-Pflege sowie bei der
Schaffung einer ersten Genealogie der An-
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halter Askanier von 1519 hervor. Das Ver-
hältnis zum König/Kaiser wurde von diesen,
seit 1215 den Fürstentitel führend, hoch ge-
halten. Auch wenn herkömmliche Markstei-
ne des herrschaftlichen Verdichtungsprozes-
ses wie Ämterbildung, Behördenaufbau, Rat
etc. fehlen, erkennt Freitag im Schlossbau,
in landesherrlichen Ordnungen und innerdy-
nastischen Verträgen am Ende des 15. Jahr-
hunderts ein „neues Herrschaftsbewußtsein“,
das freilich in dieser Form, so ist hinzuzufü-
gen, anderswo durchaus auch bei „einfachen“
Grafendynastien zu beobachten ist.

Dass zuweilen individuelle Konstellationen
dafür verantwortlich waren, wie weit schrift-
liche Verwaltungspraktiken um 1500 getrie-
ben werden konnten, zeigt der Beitrag von
Manfred Kobuch anhand der Burggrafen von
Leisnig. Abgesehen von ihrem Quellenwert
für den modernen Forscher bleibt es aller-
dings fraglich, ob die Burggrafen auch einen
konkreten Nutzen zogen aus jenen zahlrei-
chen Amtsbüchern, die ein aus dem Fränki-
schen stammender Kanzler damals für sie an-
legte.

Die Untersuchung von André Thieme zu
den verschiedenen Linien der Vögte von
Plauen kreist vor allem um die Frage, ob
diese die volle „Landesherrschaft“ (Gerichts-
herrschaft, Zoll, Gesetzgebung u.a.) ausüb-
ten. Thieme kommt schließlich zu dem Er-
gebnis, dass die Vögte von Gera, Weida etc.
im Rahmen des wettinischen Hegemonialrau-
mes rechtlich besser dastanden als die un-
ter böhmischer Vorherrschaft stehenden Vög-
te zu Plauen, obwohl gerade diese es wa-
ren, die als nominelle Burggrafen von Meißen
Reichsfürsten waren. Ausgehend von einem
vorgefassten rechtsgeschichtlichen Begriff der
Landesherrschaft bzw. Reichsunmittelbarkeit
lässt Thieme aber außer Acht, dass Doppel-
stellungen (hier: zwischen Sachsen und Böh-
men) für einen Dynasten prinzipiell von Vor-
teil waren, solange er nicht wie in diesem
Fall politisch „zwischen die Mühlsteine“ ge-
riet. Die burggräfliche Linie der Vögte verlor
ihre Plauener Herrschaft zu früh an die Wet-
tiner, als dass noch in der Zeit neuer reichs-
geschichtlicher Dynamik um 1500 die Chan-
cen dieser Herrschaft hätten ausgelotet wer-
den können.

Im Vergleich zu den Studien über die

(gefürsteten) Grafen- und Herrendynastien,
die vielseitiges Anschauungsmaterial zuta-
ge bringen, das zumeist noch nie unter mo-
dernen Gesichtspunkten aufbereitet wurde,
sind einige der Beiträge zur ludowingischen
bzw. wettinischen Herrschaftspraxis thema-
tisch enger angelegt. Das gilt freilich nicht für
den materialreichen Aufsatz von Uwe Schir-
mer, der sich mit der Besetzung der neuen
zentralen Institutionen wie Hofrat, Finanzbe-
hörden und Oberhofgericht durch die wetti-
nischen Funktionseliten um 1500 befasst. Bei
diesen Eliten (Schirmer identifiziert 65 Per-
sonen im ernestinischen und albertinischen
Landesteil zwischen 1485 und 1513) handel-
te es sich im Wesentlichen um Angehörige
des schriftsässigen Niederadels, einer seit der
Mitte des 15. Jahrhunderts systematisch abge-
grenzten Oberschicht des wettinischen Lan-
desadels. Der nichtfürstliche Hochadel aus
dem wettinischen Hegemonialraum erschien
dagegen nur zu zeremoniellen Gelegenheiten
bei Hofe und übernahm dort bezeichnender-
weise kaum feste Dienst-Funktionen. Nicht-
adlige Promovierte bzw. bürgerliche Finanz-
fachleute spielten nur eine untergeordnete
Rolle. – Zeitlich parallel zu dieser neuartigen
Institutionalisierung der Verwaltung kann
Matthias Müller eine forcierte Herrschaftsdar-
stellung in der Architektur herausarbeiten. Im
Mittelpunkt stehen hierbei zwei prominen-
te, allerdings auch schon vielfach untersuch-
te Beispiele, die wettinischen Schlossbauten in
Meißen und Torgau. – Enger begrenzte Ereig-
niskomplexe behandeln schließlich noch Hel-
ge Wittmann mit der Gründung der Grangie
Veßra an der Unstrut als Mittel der Machtpo-
litik des Ludowinger Landgrafen Hermanns
I. von Thüringen im frühen 13. Jahrhundert
und Stefan Tebruck mit der Untersuchung
der schrittweisen Gewinnung der Thüringer
Grafen und Herren sowie der Ministeriali-
tät durch Heinrich den Erlauchten bei des-
sen Herrschaftsantritt in Thüringen seit 1247,
einer Schlüsselsituation der mitteldeutschen
Geschichte.

Da im Mittelalter auch die Bistümer we-
sentlich durch adlige Herrschaft gekennzeich-
net waren, geht Michael Scholz für das Mag-
deburger Erzbistum anhand der Geschichte
der regionalen Machtpolitik wie auch der Be-
setzung der Bischofsstellen, weiterer Funk-
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tionsstellen und des Domkapitels der Fra-
ge nach, welchen Anteil Fürsten, Grafen und
Herren bzw. der Niederadel hieran gewon-
nen haben. Wichtigstes Ergebnis ist, dass das
Erzbistum keine einheitliche Adelslandschaft
darstellte, sondern die Stiftsstellen vielfach
durch Angehörige des benachbarten nördli-
chen, vor allem des brandenburgischen Adels
besetzt wurden. Dazu passt es, wenn schließ-
lich auch die brandenburgischen Hohenzol-
lern bestimmenden Einfluss auf das Erzstift
gewannen.

Jörg Rogge schließt den Sammelband ab
mit einer nützlichen Zusammenfassung und
Ordnung des Ertrags der einzelnen Beiträge
sowie mit Hinweisen auf Perspektiven künf-
tiger Forschung von der Verwaltungs- und Fi-
nanzgeschichte über die Fehdepraxis und die
Herrschaft im ländlichen Raum bis hin zur
Analyse der politisch-sozialen Hierarchie un-
ter Einschluss von Zeremonien, Ritualen und
Gesten, was alles nicht ohne eine weitere Er-
schließung der Quellen möglich sein wird.

Ordnet man den Band in vergleichbare jün-
gere Sammelpublikationen über Themen ad-
liger Kultur und Herrschaft ein, so steht er
wohl etwa in der Mitte zwischen eher tradi-
tionellen, verfassungsgeschichtlichen Projek-
ten einerseits, wie sie ein ebenfalls landschaft-
lich angelegter Sammelband von Erwin Rie-
denauer aus dem Jahr 1994 repräsentierte,1

und prononciert kultur- bzw. hofgeschichtlich
angelegten Projekten andererseits, wie dem
2002 erschienenen, u.a. von Karl-Heinz Spieß
herausgegebenen Band Principes: Fürstliche
Dynastien und Höfe.2 Der Leitbegriff „adli-
ge Herrschaft“ bleibt in dem hier rezensierten
Buch wohl etwas zu sehr in der Schwebe (vgl.
nur das Max-Weber-Zitat S. 9 und schließlich
Rogges knappe Bemerkungen S. 493). Viel-
leicht hängt es damit zusammen, dass die
Techniken der dynastisch-materiellen Herr-
schaftssicherung, wie sie Karl-Heinz Spieß für
die Gruppe der mittelrheinisch-mainischen
Dynasten insbesondere mit den Ehekontrak-
ten untersucht hat,3 nur wenig oder gar nicht
zur Sprache kommen. Ob es im mitteldeut-
schen Raum tatsächlich ein verbreitetes Kon-
nubium der Grafen und Herren mit dem
Niederadel gab, wie Rogge an einer Stelle
etwas überraschend behauptet (S. 480), er-
scheint dem Rezensenten aufgrund eigener

Erfahrungen kaum wahrscheinlich und auch
aus den Beiträgen des Buches nicht beleg-
bar. Der von mehreren Autoren verwand-
te Begriff der fürstlich-wettinischen Hegemo-
nie erscheint allerdings überzeugend und Er-
folg versprechend: das heißt ausreichend of-
fen und zugleich präzise – und damit besser
geeignet als der der Landesherrschaft in ei-
nem Raum, wo es bis ins 16. Jahrhundert hin-
ein weder ein flächendeckendes Fürstentum
noch ein mit dem Hegemonialraum zur De-
ckung zu bringendes traditionelles Herzog-
tum bzw. Land oder den Begriff davon gege-
ben hat. Schließlich ist die regionale Begren-
zung des Bandes jedenfalls von Vorteil, weil
so trotz zum Teil unterschiedlicher Methodik
und Quellenbasis der einzelnen Beiträge ins-
gesamt eine dichte Analyse der sozialen Er-
scheinungsformen gelingt und Möglichkeiten
zum landschaftlichen Vergleich eröffnet wer-
den.
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